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Rundschreiben 25/2019 
 

Aktuelle Information zu Beitragsänderungen in der SVLFG ab 2020 
 

1. Beiträge der LKK ab 2020 
Die Beitragsbescheide für die Zeit ab 01.01.2020 werden an die freiwilligen Mitglieder 
noch im Dezember und für die übrigen Mitglieder Anfang Januar 2020 versandt. 
Grundlage der Beitragskalkulation waren die im kommenden Jahr zu erwartenden 
Ausgaben sowie die Mitgliederentwicklung.  
Der Beitrag in der Beitragsklasse 20 liegt weiterhin 10 % unter dem Höchstbeitrag aller 
anderen gesetzlichen Krankenkassen. Wegen der Anhebung des „Vergleichsbeitrages“ 
der allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung muss der Beitrag für Unternehmer in 
der höchsten Beitragsklasse 20 jedoch um 11,71 € angehoben werden. Daraus folgt eine 
Beitragserhöhung auch in den BKL 1 und 2 um jeweils 2,00 €. 
 
Eine allgemeine Beitragserhöhung wie im Vorjahr ist nicht erforderlich.  
Für aktive Mitglieder kann es jedoch zur Einstufung in eine höhere Beitragsklasse 
kommen.  
 
Hierfür gibt es zwei Ursachen: 
a) Die Arbeitseinkommensverordnung Landwirtschaft (AELV 2020) enthält im 
Vorjahresvergleich zwar keine grundsätzlich höheren Werte. In den Bereichen der 
unteren Beitragsklassen kann es jedoch für Unternehmer, die im Grenzbereich zur 
nächsthöheren Beitragsklasse liegen, zu einer Einstufung in ein e höhere Beitragsklasse 
kommen. 
 
b) Der Multiplikator für Baumschulen sowie Blumen/Zierpflanzen im Freiland wird im 
Rahmen der dreijährigen Übergangsregelung zum letzten Mal erhöht. Es wird daran 
erinnert, dass es sich hierbei um eine sehr günstige Regelung handelt. Alle anderen 
Multiplikatoren wurden in einem Schritt bereits zum 01.01.2018 umgesetzt. Außerdem ist 
eine Überprüfung der Aktualität dieser Multiplikatoren bereits beauftragt und könnte 
schon zum 01.01.2021 durch Satzungsänderung ins Beitragsrecht einfließen.  
 

2. Beiträge zur LAK ab 2020 
In den nächsten Tagen erfolgt die Veröffentlichung der Beiträge zur Alterssicherung der 
Landwirte durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird in den nächsten 
Tagen gerechnet. Der Beitrag wird sich von 253,00 € auf 261,00 € (West) bzw. von 

234,00 € auf 244,00 Euro (Ost) erhöhen wird. 
 
 

3. Entwicklung Grundbeitrag in der LBG 
Der Grundbeitrag in der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung wird im Jahr 2020 
voraussichtlich mit 82,46 € Mindestbeitrag bzw. 329,86 € als Höchstbeitrag berechnet. 
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Die Erhöhung wurde intensiv beraten, wird fortlaufend analysiert und im nächsten Jahr 
neu beraten werden. 
  

4. Maschineller Rinder-Datenaustauch mit dem Herkunftssicherungs- und 

Informationssystem Tierhaltung (HIT) ab 2021 
Zur Entlastung der Mitglieder und der SVLFG wird seit Jahren ein maschineller Daten-
austausch mit den Flächendaten der Förderverwaltung praktiziert (InVeKoS-Abgleich). 
Ab 2021 (für 2020) wird zusätzlich deutschlandweit ein Rinderdatenabgleich mit HIT 
stattfinden. Hierzu musste die Differenzierung in der Risikogruppe Rinderhaltung 
angepasst werden. Es bleibt bei drei Produktionsverfahren. Aus dem 
Produktionsverfahren „Mutterkühe inklusive Kälber bis zum Absetzen“ werden die Kälber 
entnommen. Sie werden dem bisherigen Produktionsverfahren „Sonstige Rinder“ 
hinzugefügt. 
Ob künftig auch ein Abgleich mit HIT zu den Schweinen, Schafen zu Ziegen erfolgen 
wird, wird noch geprüft. Allerdings scheint der HIT-Datenbestand bei diesen Tieren nach 
gegenwärtigem Stand für einen maschinellen Bestandsabgleich ungeeignet zu sein. 
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Anlagen: 

- Beitragstabelle LKK 2020 für landwirtschaftliche Unternehmer 
- Beitragstabelle LKK 2020 für freiwillig Versicherte 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


